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Dezernat E 3/Liegenschaften
Bismarckstraße 20
35390 Gießen

Fax: 0641/99-12532
	 FORMCHECKBOX 

	Antrag auf erstmalige Ausstellung eines Mitarbeiterausweises bzw. einer Gastkarte

	 FORMCHECKBOX 

	Antrag auf Verlängerung von bestehenden Berechtigungen wg. Verlängerung meines Beschäftigungsverhältnisses

	 FORMCHECKBOX 

	Antrag auf Freischaltung einer bereits vorhandenen Chipkarte

	 FORMCHECKBOX 

	Antrag auf Ersatz meines Mitarbeiterausweises/meiner Gastkarte wg. Verlust oder Defekt der Karte (bitte hierzu unbedingt auch nähere Angaben unter II. machen)

	 FORMCHECKBOX 

	Funktion Parken: Ich benötige nur die Freischaltung der Funktion „Parken“ für die Parkplätze „rund um das BFS“ (s. Hinweise zum Geltungsbereich auf dem letzten Blatt dieses Antrags).

	 FORMCHECKBOX 

	Funktion Schließen: Ich benötige auch die Freischaltung der Funktion „Schließen“ (bitte unbedingt Angaben unter Ziffer 16 machen!).


I .Angaben zur Antragstellerin/zum Antragsteller:

	1
	Anrede sowie evtl. Titel:
	     

	2
	Nachname, Vorname
	     

	3
	Geburtsdatum
	     

	4
	Bereits vorhandener Mitarbeiterausweis/Gastkarte/ Chipkarte:
	 FORMCHECKBOX 

Ich habe noch keine der genannten Karten.

 FORMCHECKBOX 

Ich habe bereits eine Karte mit der Nr.:

     


	5
	Ich werde wie folgt administriert:
	 FORMCHECKBOX 

seitens des Personaldezernats der JLU/Goethestraße 58.
 FORMCHECKBOX 

seitens der Personalabteilung der UKGM GmbH.

 FORMCHECKBOX 

Sonstiges (bitte unbedingt nähere Angaben unter Ziffer 15 machen!)



	6
	Angaben zur Personalnummer (JLU oder UKGM?), Vorlage von schriftlichen Nachweisen bei Administrierung seitens UKGM:
	 FORMCHECKBOX 

Ich habe eine Personalnummer der JLU (Nachweis wie z.B. Kopie einer Abrechnung oder Arbeitsvertrag etc. ist nicht erforderlich) 
Nr.      
 FORMCHECKBOX 

Ich habe eine Personalnummer von UKGM und habe folgenden Nachweis in der Anlage beigefügt:

Nr.:      
 FORMCHECKBOX 
 Kopie einer UKGM-Abrechnung (Kopie des oberen Drittels/ohne Beträge ist ausreichend!)

 FORMCHECKBOX 
 Kopie des Arbeitsvertrages (nur bei Neueinstellungen, die evtl. noch nicht über eine Personalnummer verfügen) 

 FORMCHECKBOX 

Ich habe (noch) keine Personalnummer von JLU oder UKGM.



	7
	Ich bin beschäftigt als:
	     

	8
	Vertragsende:
	 FORMCHECKBOX 

Ich bin befristet beschäftigt vom       
bis 
     .

 FORMCHECKBOX 

Ich bin unbefristet beschäftigt.



	9
	Fachbereich/Abteilung/Institut/ AG etc.:
	     

	10
	Vollständige dienstliche Anschrift:
	     
Dienstort BFS (Schubertstraße 81)?

 FORMCHECKBOX 
 ja

 FORMCHECKBOX 
 nein

Dienstort Zahnklinik?

 FORMCHECKBOX 
 ja

 FORMCHECKBOX 
 nein



	11
	Telefonnummer (dienstlich):
	     

	12
	E-Mail-Adresse (dienstlich):
	     

	13
	Ich habe mich bereits im HRZ der JLU fotografieren lassen (s.u. *):
	 FORMCHECKBOX 

ja

 FORMCHECKBOX 

nein



	14
	*Zur Erstellung eines Mitarbeiterausweises oder einer Gastkarte mit Bild ist nur in folgenden Fällen das Fotografieren im HRZ erforderlich:

1. Sie sind Beschäftigte/r der JLU und werden vom Personaldezernat der JLU administriert.

2. Sie sind Beschäftigte/r im Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde.

3. Sie werden als Beschäftigte/r von der Personalabteilung der UKGM GmbH administriert und haben Ihren Dienstort im BFS.

Fototermine: Bis auf Weiteres jeden Mittwoch, 9.00 Uhr bis 10.00 Uhr, Raum 13 des Hochschulrechenzentrums der JLU Gießen (Heinrich-Buff-Ring 44). 

	15
	evtl. Anmerkungen der Antragstellerin/des Antragstellers:
	

	16
	Stellungnahme der Vorgesetzten/des Vorgesetzten zur Schließberechtigung bei Antragstellern mit Dienstort im BFS:


	 FORMCHECKBOX 

Die Antragstellerin/der Antragsteller benötigt keinen Zutritt zu Türen im BFS.
 FORMCHECKBOX 

Die Antragstellerin/der Antragsteller ist im Schließplan/BFS mit berücksichtigt, die Daten sind dem Dezernat E der JLU bereits bekannt.
 FORMCHECKBOX 

Die Antragstellerin/der Antragsteller ist noch nicht im Schließplan/BFS mit berücksichtigt (z.B. bei Neueinstellungen) und benötigt folgende Berechtigung gem. den Schließplänen für das BFS:


	17
	Evtl. Anmerkungen der Vorgesetzten/des Vorgesetzten zum vorliegenden Antrag:
	     



II. Schilderung der Umstände, die zum Verlust bzw. dem Defekt von Karten geführt haben:
Ich habe die Hinweise auf der letzten Seite dieses Antragsformulars zur Kenntnis genommen.
	Gießen, 
	
	

	
	
	Unterschrift Antragsteller/in



	Gießen, 
	
	

	
	
	Unterschrift Vorgesetzte/r + Dienststempel (z.B. Institut/Dekanat)


Hinweise: 

Ihr Antrag kann erst dann bearbeitet werden, wenn der Antrag vollständig ausgefüllt, von Antragsteller/in und Vorgesetzter/Vorgesetztem unterzeichnet ist und – inkl. evtl. erforderlicher Nachweise von UKGM-Beschäftigten - bei Dezernat E 3 vorliegt. 

Beschäftigte, die seitens UKGM administriert werden, müssen grds. direkt bei UKGM einen Antrag auf Ausstellung einer Parkberechtigung stellen. Nur in Ausnahmefällen (Beschäftigte/Zahnklinik sowie Beschäftigte mit Dienstort BFS in der Schubertstraße 81) wird eine Gastkarte mit Lichtbild auch für UKGM-Personal ausgestellt, die zum Parken auf JLU-Flächen – und im BFS ggf. auch zum Schließen – berechtigt.
Die Antragstellerin/der Antragsteller wird nach Eingang des Antrags seitens Dezernat E 3/ Liegenschaften schriftlich bzw. per E-Mail informiert, wie über den Antrag entschieden wurde und bei Bedarf aufgefordert, ein Foto im Hochschulrechenzentrum (HRZ) der JLU im Heinrich-Buff-Ring 44 machen zu lassen (jeden Mittwoch, 9-10 Uhr in Raum 13 des HRZ); dies ist jedoch nur bei sog. personalisierten Mitarbeiterausweisen erforderlich, bei Gastkarten nur im Einzelfall.

Der Mitarbeiterausweis bzw. die Gastkarte ist persönlich und unter Vorlage von Personalausweis oder Reisepass abzuholen. Details zu den Ansprechpartnern und mögliche Abholzeiten erhalten Sie zusammen mit der Mitteilung von Dezernat E 3.

Mit der Unterzeichnung dieses Antrags erkennen Antragsteller/in und Vorgesetzte/r Folgendes an:

1. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Aushändigung eines Mitarbeiterausweises bzw. einer Gastkarte und die damit verbundene Parkberechtigung (zzgl. evtl. Schließberechtigung im BFS); ebenso besteht kein Rechtsanspruch auf einen freien Parkplatz. Die einzelnen Stellplätze sind weder nummeriert noch reserviert.

2. Der Mitarbeiterausweis (bzw. die Gastkarte) ist ausschließlich von der Antragstellerin oder dem Antragsteller zu nutzen und ist nicht übertragbar auf Dritte; bei missbräuchlicher Nutzung wird die Karte umgehend gesperrt und seitens Dezernat E 3 (Bismarckstraße 20, 35390 Gießen) zurückgefordert.

3. Nach Erlöschen der Berechtigung (z.B. wg. Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses, nach Ablauf der Befristung von Gastkarten oder aus anderen Gründen) ist die Karte umgehend an Dezernat E 3 (Bismarckstraße 20, 35390 Gießen) zurückzugeben. 

4. Bei Verlust oder Defekt von Mitarbeiterausweis bzw. Gastkarte sind unter Ziffer 2 des Antrags die Umstände darzulegen, die dazu geführt haben. Die Rechtsabteilung der JLU (Dezernat B 2, Ludwigstraße 23, 35390 Gießen) wird prüfen, ob der Verlust oder Defekt von der Inhaberin/dem Inhaber grob fahrlässig verursacht wurde: Sollte dies der Fall sein, werden ihr/ihm die Kosten für eine Ersatzbeschaffung in Rechnung gestellt. Eine Erstattung bereits gezahlter Kosten bei Wiederauffinden erfolgt nicht.

5. Evtl. – auch kurzfristig notwendige - (Teil)Sperrungen von Parkplätzen (z. B. aufgrund von Baumaßnahmen, Entsorgung gefährlicher Güter, Schneeräumung, Baumpflegearbeiten etc.) sind zu beachten und erfordern möglicherweise die Benutzung von anderen Parkplätzen.

Hinweise zum Geltungsbereich:

Die Parkberechtigung der Chipkarte gilt für alle nachstehenden Parkräume:

1. "großer Parkplatz" zwischen Zahnklinik und Anatomie (Zufahrt über Schubertstraße)

2. kleiner Parkplatz direkt am BFS (Zufahrt über Schubertstraße)

3. Parkplatz Anatomie (Zufahrt über Aulweg)

4. Parkplatz MZI (Zufahrt über Schubertstraße)

5. [Parkplatz Physiologie (Zufahrt aktuell über Aulweg): Die Beschrankung erfolgt hier noch nicht zum 1. November 2011, sondern erst nach Verlegung des Hubschrauberlandeplatzes!]

Sofern Sie befristet tätig sind (z.B. als wiss. Mitarbeiter oder wiss. Hilfskraft) oder die Karte z.B. von Lehrbeauftragten oder wg. Bauarbeiten nur befristet benötigen, wird die Funktion "Parken" auch nur befristet freigeschaltet. Die Verlängerung ist ebenso mit diesem Formular zu beantragen.

Die Funktion „Schließen“ wird bei den ausgegebenen Karten erst mit dem Bezug des BFS und nur bei denjenigen Personen freigeschaltet werden, die ihren Arbeitsplatz im BFS haben und die gem. Schließplan und Bestätigung durch die Vorgesetzte/den Vorgesetzten eine entsprechende Berechtigung erhalten sollen. Auch hier gilt, dass die betr. Funktion bei befristet Beschäftigten nur befristet freigeschaltet wird.









